
Beitrittserklärung

Ich beantrage meine Aufnahme als Mitglied der Bürger für Garching (Unabhängige 
Wählervereinigung) gem. § 6 der Satzung.

Meine Mitgliedsdaten:

____________________________________________________________________
Name und Vorname

____________________________________________________________________
Anschrift

____________________________________________________________________
E-Mail und Handy/Telefon

___________________________ ______________________________
Ort, Datum Unterschrift

=========================================================================

Die Bürger für Garching (Unabhängige Wählervereinigung) bestätigen die Aufnahme.

Garching, den
___________________________ ______________________________
Ort, Datum Simone Schmidt

- Vorsitzende -

Bürger für Garching (Unabhängige Wählervereinigung)
c/o Simone Schmidt, Jägerkampweg 3, 85748 Garching b. München

www.buerger-fuer-garching.de
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Die Bürger für Garching sind eine Vereinigung von Garchingern, die sich von den 
hergebrachten politischen Zwängen befreit haben, um Politik für Garching neu zu definieren. 
Ohne ideologische Festlegung spiegeln sie das Bild der Garchinger Bevölkerung wieder, die 
in den letzten 50 Jahren durch Zuzug aus Deutschland und der Welt um das fünffache 
gewachsen ist.

Als Menschen, die schon bisher erfolgreich etwas in unserer Stadt bewegt haben, wollen sie 
die üblichen politischen Rangeleien hinter sich lassen und frei von Parteiverpflichtungen für 
Garching handeln.

Auszug aus der Satzung

§ 6 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft

1.Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Förderndes Mitglied können auch juristische 
Personen werden.

2.Aufnahmeanträge sind an den Vorsitzenden zu richten. …
3. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung bedarf keiner 

Begründung. …
...

§ 7 Mitgliedsbeitrag

1.Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten.
2.Seine Höhe und Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung.

      HINWEIS: Die Bürger für Garching erheben seit ihrer Gründung keinen Mitgliedsbetrag und 
finanzieren sich ausschließlich über Spenden

§ 8 Mitgliederversammlung

...
3.Die ordentliche Mitgliederversammlung wird alle zwei Jahre spätestens bis zum 30. Juni unter Wahrung einer

Frist von vier Wochen vom Vorsitzenden unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich 
einberufen. Anträge der Mitglieder können bis zu zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung dem 
Vorsitzenden schriftlich eingereicht werden. Die Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung kann 
rechtswirksam auch durch Übersendung einer E-Mail erfolgen.

4.Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann jederzeit durch den Vorsitzenden einberufen werden.
…

§ 10 Vorstand

1.Der Vorstand im Sinne des S 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und 
dem Finanzverwalter. Eine Personalunion zwischen mehreren Vorstandsposten ist nicht zulässig.

2.Jedes Mitglied des Vorstandes ist allein zur Vertretung des Vereins berechtigt. Im Innenverhältnis ist der 
stellvertretende Vorsitzende nur im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden vertretungsbefugt. Weitere interne
Beschränkungen der Vertretungsberechtigung können der Vorstand oder die Mitgliederversammlung 
beschießen.


	

